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Geschäftsverteilung 2026 des Oberlandesgerichts München 

Deklaratorischer Beschluss 

des Präsidiums des Oberlandesgerichts München 

zur Geschäftsverteilung des Oberlandesgerichts München für das Jahr 2026 

I. 

Anlass: 

1. Ernennung der Richterin am Landgericht München II  Schwab (1/2; 40. Zivilsenat als 

Commercial Court und bis 31. Dezember 2025 3. Zivilsenat) zur Richterin am 

Oberlandesgericht mit Wirkung vom 1. Januar 2026. 

2. Ernennung der Staatsanwältin als Gruppenleiterin bei der Staatsanwaltschaft 

München I Dr.  Leitner  (1/2) zur Richterin am Oberlandesgericht mit Wirkung vom 

1. Januar 2026. 

3. Ende der Abordnung der Richterin am Oberlandesgericht Oehme  (3/4) an das 

Oberlandesgericht Nürnberg zur Ausübung einer Tätigkeit bei dem IT-Servicezentrum 

der Bayerischen Justiz mit Ablauf des 31. Dezember 2025. 

4. Auflösung des 3. Zivilsenats mit Ablauf des 31. Dezember 2025. 

5. Einrichtung des 5. Strafsenats mit Wirkung vom 1. Januar 2026. 

6. Änderung der Besetzung der Zivilsenate. 
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7. Änderungen bei der Bestellung von regelmäßigen Vertretern der Senatsvorsitzenden. 

8. Änderung der Besetzung der Strafsenate. 

9. Neubestellung sowie Aufhebung der Bestellung von Ergänzungsrichtern. 

10. Neubestellung einer Güterichterin. 

II. 

Änderung der Geschäftsverteilung: 

Zum 1. Januar 2026: 

1. Richterin am Oberlandesgericht  Schwab  (1/2; Weitere Vertreterin im 40. Zivilsenat 

als Commercial Court sowie bis 31. Dezember 2025 3. Zivilsenat) wird dem 5. 

Zivilsenat zugewiesen. Sie bleibt weitere Vertreterin im 40. Zivilsenat als Commercial 

Court. 

2. Richterin am Oberlandesgericht Dr. Leitner  (1/2) wird dem 37. Zivilsenat 

zugewiesen. 

3. Richterin am Oberlandesgericht Oehme  (3/4) wird dem 30. Zivilsenat zugleich 

Familiensenat zugewiesen. 

4. Richterin am Landgericht München I  Dorn (1/2; bis 31. Dezember 2025 3. Zivilsenat) 

wird dem 19. Zivilsenat zugewiesen. 

5. Richterin am Oberlandesgericht von Waldenfels  (1/2; bis 31. Dezember 2025 

3. Zivilsenat) wird dem 19. Zivilsenat zugewiesen. 
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6. Richter am Oberlandesgericht Dr. Schindler  (22. Zivilsenat sowie bis 31. Dezember 

2025 3. Zivilsenat) wird daneben dem 15. Zivilsenat zugewiesen. Er bleibt Mitglied 

des 22. Zivilsenats. 

7. Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Natale  (11. Zivilsenat zugleich 

Familiensenat) übernimmt daneben den Vorsitz des 5. Strafsenats. 

8. Richterin am Oberlandesgericht Schiefer  (19. Zivilsenat, regelmäßige Vertreterin 

des Vorsitzenden des 19. Zivilsenats sowie 3. Strafsenat) wird dem 5. Strafsenat 

zugewiesen und zur regelmäßigen Vertreterin des Vorsitzenden hinsichtlich der 

Geschäftsaufgabe Nr. I des 5. Strafsenats bestellt. Aus dem 3. Strafsenat und dem 

19. Zivilsenat scheidet sie aus. 

9. Richterin am Oberlandesgericht Dr. Coenen (3/4; 37. Zivilsenat) wird dem 

5. Strafsenat zugewiesen und zur regelmäßigen Vertreterin des Vorsitzenden 

hinsichtlich der Geschäftsaufgabe Nr. II des 5. Strafsenats bestellt. Aus dem 

37.  Zivilsenat scheidet sie aus. 

10. Richterin am Oberlandesgericht Dr. Nolte  (37. Zivilsenat sowie Ergänzungsrichterin 

im Verfahren 8 St 4/24) wird dem 5. Strafsenat zugewiesen. Aus dem 37. Zivilsenat 

scheidet sie aus. Sie bleibt Ergänzungsrichterin im Verfahren 8 St 4/24. Im Übrigen 

wird ihre Bestellung zur Ergänzungsrichterin aufgehoben.  

11. Richter am Oberlandesgericht Bombe  (9. Zivilsenat sowie Ergänzungsrichter gemäß 

Nr. III.C. der Allgemeinen Bestimmungen der Geschäftsverteilung des Jahres 2025) 

wird dem 28. Zivilsenat zugewiesen. Aus dem 9. Zivilsenat scheidet er aus. Er wird 

darüber hinaus zum Ergänzungsrichter gemäß Nr. III.D. der Allgemeinen 

Bestimmungen bestellt. 

12. Richterin am Oberlandesgericht Gerlich  (15. Zivilsenat sowie Ergänzungsrichterin 

gemäß Nr. III.C. der Allgemeinen Bestimmungen der Geschäftsverteilung des Jahres 

2025) wird daneben dem 5. Strafsenat zugewiesen. Dem 15. Zivilsenat bleibt sie 

zugewiesen. Ihre Bestellung zur Ergänzungsrichterin wird aufgehoben. 
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13. Richterin am Oberlandesgericht Belling  (1/2; 20. Zivilsenat) wird dem 13. Zivilsenat 

zugewiesen. Aus dem 20. Zivilsenat scheidet sie aus. 

14. Richterin am Landgericht München I Dr. Suckow  (3/4; 20. Zivilsenat sowie 21. 

Zivilsenat) scheidet aus dem 20. Zivilsenat aus. Dem 21. Zivilsenat bleibt sie 

zugewiesen. 

15. Richter am Oberlandesgericht Dr. Höltkemeier  (14. Zivilsenat) wird daneben dem 

37. Zivilsenat zugewiesen. Er bleibt Mitglied des 14. Zivilsenats. 

16. Richter am Oberlandesgericht Dr. Laschewski  (19. Zivilsenat, weiterer Vertreter im 

41. Zivilsenat als Commercial Court sowie Stellvertreter des Vorsitzenden des Senats 

für Notarsachen) wird zum regelmäßigen Vertreter des Vorsitzenden des 

19. Zivilsenats bestellt. Er bleibt weiterer Vertreter im 41. Zivilsenat als Commercial 

Court und Stellvertreter des Vorsitzenden des Senats für Notarsachen. 

17. Richterin am Oberlandesgericht Jacobs  (1/2; 1. Strafsenat) wird daneben zur 1. 

Vertreterin des Ermittlungsrichters bestellt. Sie bleibt Mitglied des 1. Strafsenats. 

18. Richter am Oberlandesgericht Maltry (1. Strafsenat sowie 7. Strafsenat) scheidet 

aus dem 1. Strafsenat aus. Er bleibt Mitglied des 7. Strafsenats. 

19. Richter am Oberlandesgericht Schubert  (1. Zivilsenat) wird daneben zum 

Ergänzungsrichter gemäß Nr. III.D. der Allgemeinen Bestimmungen bestellt. Er bleibt 

Mitglied des 1. Zivilsenats. 

20. Richterin am Oberlandesgericht Timm  (3/4; 25. Zivilsenat) wird daneben zur 

Ergänzungsrichterin gemäß Nr. III.D. der Allgemeinen Bestimmungen bestellt. Sie 

bleibt Mitglied des 25. Zivilsenats. 

21. Richter am Oberlandesgericht Dr. Dötterl  (20. Zivilsenat) wird daneben zum 

Ergänzungsrichter gemäß Nr. III.D. der Allgemeinen Bestimmungen bestellt. Er bleibt 

Mitglied des 20. Zivilsenats. 
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22. Richter am Oberlandesgericht Eitzinger  (16. Zivilsenat: Familiensenat) wird 

daneben zum Ergänzungsrichter gemäß Nr. III.D. der Allgemeinen Bestimmungen 

bestellt. Er bleibt Mitglied des 16. Zivilsenats: Familiensenat. 

23. Richterin am Oberlandesgericht Reiter  (31. Zivilsenat sowie Ergänzungsrichterin 

gemäß Nr. III.C. der Allgemeinen Bestimmungen der Geschäftsverteilung des Jahres 

2025) wird daneben zur Ergänzungsrichterin gemäß Nr. III.D.  der Allgemeinen 

Bestimmungen bestellt. 

24. Die Bestellung des Richters am Oberlandesgericht Michl  (1. Strafsenat, 

Ergänzungsrichter gemäß Nr. III.C. der Allgemeinen Bestimmungen der 

Geschäftsverteilung des Jahres 2025 sowie Ermittlungsrichter) zum Ergänzungsrichter 

wird aufgehoben. 

25. Richterin am Oberlandesgericht Kaestner (2. Strafsenat sowie Ergänzungsrichterin 

im Verfahren 9 St 7/23) bleibt Ergänzungsrichterin im Verfahren 9 St 7/23. Im 

Übrigen wird ihre Bestellung zur Ergänzungsrichterin aufgehoben. 

26. Die Bestellung des Richters am Oberlandesgericht Diederichs (3. Strafsenat, 

Ergänzungsrichter gemäß Nr. III.C. der Allgemeinen Bestimmungen der 

Geschäftsverteilung des Jahres 2025 sowie Rechtshilfesenat) zum Ergänzungsrichter 

wird aufgehoben. 

27. Richter am Oberlandesgericht Steiner (16. Zivilsenat: Familiensenat sowie 

Ergänzungsrichter im Verfahren 7 St 3/25) bleibt Ergänzungsrichter im Verfahren 

7 St 3/25. Im Übrigen wird seine Bestellung zum Ergänzungsrichter aufgehoben.  

28. Die Bestellung der Richterin am Oberlandesgericht Dr.  Römer (4. Strafsenat sowie 

Ergänzungsrichterin gemäß Nr. III.C. der Allgemeinen Bestimmungen der 

Geschäftsverteilung des Jahres 2025) zur Ergänzungsrichterin wird aufgehoben. 
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29. Die Bestellung des Richters am Oberlandesgericht Riedel  (2. Strafsenat sowie 

Ergänzungsrichter gemäß Nr. III.C. der Allgemeinen Bestimmungen der 

Geschäftsverteilung des Jahres 2025) zum Ergänzungsrichter wird aufgehoben. 

30. Richterin am Oberlandesgericht Dr.  Bender  (10. Zivilsenat) wird als Güterichterin 

für Verweisungen nach § 278 Abs. 5 ZPO bestellt. Dem 10. Zivilsenat bleibt sie 

zugewiesen. 

31. Gemäß der in Nr. VI.3 der Allgemeinen Bestimmungen getroffenen 

Übergangsregelung gelten insbesondere folgende zeitlich nicht beschränkte 

gesonderte Verteilungsmaßnahmen über den 31. Dezember 2025 hinaus fort: 

a) 7. Nachtrag 2024: Der 35. Zivilsenat nimmt bis auf weiteres nicht am allgemeinen 

Turnus gemäß Nr. II.D. der Allgemeinen Bestimmungen teil. 

b) 1. Nachtrag 2024: Der 9. Strafsenat nimmt bis auf weiteres an keinem Turnus 

gemäß Nr. III.B. der Allgemeinen Bestimmungen teil. 

München, den 19. Dezember 2025 

Es folgen die Unterschriften. 


